
Plastisch-chirurgische
Operation
Kostenübernahme –
ja oder nein?

Geschäftsbereich 
Arbeitsunfähigkeit/
Rehabilitation
Leitung:
Dr. med. Wilfried Gerland
Bertha-von-Suttner-Straße 1–3
34131 Kassel

Sekretariat: Ute Wiegand
E-Mail: aureha.gbl@mdk-hessen.de
Telefon: 0561-78487-20
Telefax: 0561-78487-11

Consulting:
Dr. med. Jürgen Kuhn
Bertha-von-Suttner-Straße 1–3
34131 Kassel
E-Mail: aureha.gbl@mdk-hessen.de
Telefon: 0641-97497-22
Telefax: 0641-97497-99

Herausgeber:
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Hessen (MDK Hessen) Oberursel

Verantwortlich: Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy
Geschäftsführer des MDK Hessen

Satz/Layout und Druck: JOUVE Germany, Kriftel

Stand: Februar 2011

Team Darmstadt
Landwehrstraße 54
64293 Darmstadt
Leitung: Dr. med. Bernd Gärtner
E-Mail:
aureha.team.da@mdk-hessen.de
Telefon: 06151-73191-0
Telefax: 06151-7319-99

Team Frankfurt am Main
Mainzer Landstraße 191
60327 Frankfurt am Main
Leitung: Dr. med. Angelika Pomper
E-Mail:
aureha.team.ffm@mdk-hessen.de
Telefon: 069-97357-0
Telefax: 069-97357-299

Team Gießen
Schiffenberger Weg 111
35394 Gießen
Leitung: Christine Kern
E-Mail:
aureha.team.gi@mdk-hessen.de
Telefon: 0641-97497-0
Telefax: 0641-97497-99

Team Kassel
Bertha-von-Suttner-Straße 1–3
34131 Kassel
Leitung: Dr. med. Bettina Kleinebenne
E-Mail:
aureha.team.ks@mdk-hessen.de
Telefon: 0561-78487-0
Telefax: 0561-78487-69

Team Offenbach
Friedrichsring 34
63069 Offenbach
Leitung: Dr. med. Bernhard Günkel
E-Mail:
aureha.team.of@mdk-hessen.de
Telefon: 069-984203-0
Telefax: 069-984203-88

Team Wiesbaden
Welfenstraße 2
65189 Wiesbaden
Leitung: Dr. med. Barbara Klockner
E-Mail:
aureha.team.wi@mdk-hessen.de
Telefon: 0611-99047-0
Telefax: 0611-99047-99

Schiffenberger Weg 111
35394 Gießen

Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Welfenstraße 2
65189 Wiesbaden 

Landwehrstraße 54
64293 Darmstadt

Friedrichsring 34
63069 Offenbach

Mainzer Landstraße 191
60327 Frankfurt am Main

Am Rosengarten 23
36037 Fulda

Bertha-von-Suttner-Straße 1–3
34131 Kassel

Alter Kirchhainer Weg 5
35039 Marburg

Geschäftsstellen des
MDK Hessen



Wenn Sie einen Termin beim MDK Hessen 
haben:

Sie haben bei Ihrer Krankenkasse die Übernahme der
Kosten für eine plastisch-chirurgische Operation be-
antragt. Wir möchten Ihnen gerne erläutern, wie es
nun weitergeht.

Wer ist der Medizinische Dienst der Kranken ver-
sicherung in Hessen (MDK Hessen) und welche
Aufgabe hat er?

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung ist
der Begutachtungs- und Beratungsdienst der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Die Aufgaben des MDK
sind im Sozialgesetzbuch festgelegt. Bei gesetzlich vor-
geschriebenen Fragestellungen beauftragt die Kran-
kenkasse den MDK Hessen, eine medizinische Begut-
 achtung ihrer Versicherten bzw. ihres Versicherten
durchzuführen. Dabei handeln die Ärzte des Medizini-
schen Dienstes neutral und sind nur ihrem ärztlichen
Gewissen  verpflichtet.

Bei uns werden Sie von erfahrenen Ärztinnen und Ärzten
begutachtet. Durch unser Mitwirken soll z. B. im Rah-
men eines Gesprächs mit anschließender körperlicher
Untersuchung sachverständig beurteilt werden, ob bei
Ihnen eine Krankheit im Sinne des Gesetzes vorliegt
und ob die von Ihnen geplante Operation der Behand-
lung dieser Erkrankung dient. Darüber hinaus wird
geprüft, ob diese Operation dem im Sozialgesetzbuch
festgelegten Wirtschaftlichkeitsgebot entspricht, das
für alle Krankenkassen, Ärzte, Krankenhäuser und
auch für die Versicherten verbindlich ist.

Wo findet die Begutachtung statt?

Das Gespräch und die Untersuchung finden in einem
persönlichen und vertraulichen Rahmen in den Räu-
men des MDK statt. Die Adressen und die Kontakt -

angaben des jeweils zuständigen Teams finden Sie auf der
Rückseite dieses Informationsblatts.

Wie gestaltet sich die Untersuchungs- und 
Begut achtungssituation?

Zum vereinbarten Termin kommen Sie in die Geschäftsstel-
le des für Sie zuständigen Teams. Hier erwartet Sie die Ärz-
tin bzw. der Arzt, die mit der Begutachtung betraut sind.
Sämtliche von Ihnen gemachten Angaben sind freiwillig
und eine eventuell notwendige körperliche Untersuchung
wird selbstverständlich nur mit Ihrem ausdrücklichen Ein-
verständnis durchgeführt.

Bei minderjährigen Versicherten ist, wenn sie über 16 Jahre
alt sind, die Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten
oder dessen gesetzlichen Vertreters sinnvoll, bei Jugend-
lichen unter 16 Jahren oder Kindern sogar notwendig.

Warum muss geprüft werden, ob die Kosten für die
Operation übernommen werden können?

Sicherlich haben Sie bereits ausführlich mit Ihren behan-
delnden Ärztinnen oder Ärzten über Ihre gesundheitlichen
Probleme gesprochen und sind dort sicher auch schon
beraten worden. Die Krankenkasse darf nach Gesetz und
geltender Rechtsprechung aber nur Operationen bezahlen,
die der Behandlung einer Krankheit dienen und dies nur
dann, wenn die geplante Behandlung sich unmittelbar auf
die eigentliche Krankheit bezieht. Das bedeutet, dass die
gesetzliche Krankenkasse keine Kosten für operative Ein-
griffe bei einem an sich regelrechten Körperzustand über-
nehmen darf, um auf diesem Wege andere Störungen 
oder sonstige Erkrankungen, z. B. eine psychische Beein-
trächtigung, zu behandeln. Das Bundessozialgericht legt
dafür hohe Maßstäbe an. Es versteht unter entstellenden
Auffälligkeiten nur solche, die sich schon bei flüch-
tiger Begegnung in alltäglichen Situationen bemerkbar
machen.

So können Sie uns helfen:

 – Bringen Sie bitte möglichst alle verfügbaren medi-
zinischen Unterlagen zur Begutachtung mit.

 – Bitte stellen Sie im Rahmen des Gespräches alle
Fragen, die Ihnen wichtig erscheinen. Dabei kann
es hilfreich sein, wenn Sie sich Ihre Fragen vorher
notieren.

 – Sollte ein Aspekt nicht angesprochen werden,
machen Sie uns darauf aufmerksam.

 – Sollten Sie einzelne Fragen oder Untersuchungs-
schritte nicht verstehen, fragen Sie nach, wir erläu-
tern Ihnen das Vorgehen gerne.

 – Falls Ihnen ein Fragebogen zugesandt wurde, brin-
gen Sie diesen möglichst komplett ausgefüllt zur
Begutachtung mit. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen das
Begutachtungsergebnis nicht unmittelbar nach der
Untersuchung persönlich mitteilen können. Sie wer-
den hierüber von Ihrer Krankenkasse informiert, die
auch im weiteren Verlauf Ihr Ansprechpartner bleibt.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Ihr MDK Hessen
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